
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1980/11/26 3Ob120/80,
3Ob122/90, 8Ob26/90

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1980

Norm

EO §78

ZPO §528 C1

Rechtssatz

Die Berechtigung eines Exekutionsanspruches ist bei einer Mehrheit von Ansprüchen aus verschiedenen

Exekutionstiteln hinsichtlich jeder Forderung (samt Anhang) abgesondert nach dem hiefür vorhandenen

Exekutionstitel zu beurteilen.

Entscheidungstexte

3 Ob 120/80

Entscheidungstext OGH 26.11.1980 3 Ob 120/80

3 Ob 122/90

Entscheidungstext OGH 24.10.1990 3 Ob 122/90

RZ 1991/62 S 200

8 Ob 26/90

Entscheidungstext OGH 25.04.1991 8 Ob 26/90

Ähnlich; Beisatz hier: Voneinander inhaltlich unabhängige, selbstständige Beschlüsse, die keinen einheitlichen

Entscheidungsgegenstand betreffen, erfordern gesonderte Prüfung der Zulässigkeitsvoraussetzungen für einen

außerordentlichen Revisionsrekurs im Konkursverfahren. (T1)
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